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Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX) 
Übersicht über die Änderungen  
 
Aktuelle Fassung: 
 
2004-01-01 
SGB IX [334 KB] in Kraft getretene Änderungen: 
 
Gesetz vom 2003-12-23, BGBl. I S. 2848, Drittes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt  
Artikel 8 
= §§ 6, 11, 13, 14, 38, 42, 44, 45, 51, 53, 64, 73, 83, 96, 99, 101, 102, 104, 105, 109, 113, 138, 142 und 159  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
2003-12-31 
SGB IX [324 KB] in Kraft getretene Änderungen: 
 
Gesetz vom 2003-12-27, BGBl. I S. 3022, Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch  
Artikel 8 Nr. 4 
= § 21a  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
2003-04-09 
SGB IX [324 KB] in Kraft getretene Änderungen: 
 
Gesetz vom 2003-04-03, BGBl. I S. 462, Gesetz zur Änderung von Fristen und Bezeichnungen im Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch und zur Änderung anderer Gesetze  
in Kraft m. W. v. 2003-01-01: 
Artikel 1 
= §§ 13, 16, 24, 25, 32, 50, 64, 67, 71, 77, 78, 104, 105, 115, 135, 144, 149, 150, 152, 153, 154, 156  
 
 
Quelle: http://www.olaf-nensel.de/sgbix/aktuell.html; 26. Januar 2004; 23.44h 
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Übersicht über die letzte Änderung des SGB III durch das Gesetz 
vom 23.12.2003 
 
§ 6 
Rehabilitationsträger 
 
(1) Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) 
können sein 
1. die gesetzlichen Krankenkassen für Leistungen nach § 5 
Nr. 1 und 3, 
2. die Bundesagentur für Arbeit für Leistungen nach § 5 Nr. 2 
und 3, 
3. die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für 
Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 4, 
4. die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung für 
Leistungen nach § 5 Nr. 1 bis 3, die Träger der 
Alterssicherung der Landwirte für Leistungen nach § 5 Nr. 1 
und 3, 
5. die Träger der Kriegsopferversorgung und die Träger der 
Kriegsopferfürsorge im Rahmen des Rechts der sozialen 
Entschädigung bei Gesundheitsschäden für Leistungen nach 
§ 5 Nr. 1 bis 4, 
6. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Leistungen nach 
§ 5 Nr. 1, 2 und 4, 
7. die Träger der Sozialhilfe für Leistungen nach § 5 Nr. 1, 2 
und 4. 
(2) Die Rehabilitationsträger nehmen ihre Aufgaben 
selbständig und eigenverantwortlich wahr. 
 
§ 11 
Zusammenwirken der Leistungen 
 
(1) Soweit es im Einzelfall geboten ist, prüft der zuständige 
Rehabilitationsträger gleichzeitig mit der Einleitung einer 
Leistung zur medizinischen Rehabilitation, während ihrer 
Ausführung und nach ihrem Abschluss, ob durch geeignete 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben die 
Erwerbsfähigkeit des behinderten oder von Behinderung 
bedrohten Menschen erhalten, gebessert oder 
wiederhergestellt werden kann. Er beteiligt die 
Bundesagentur für Arbeit nach § 38.  
(2) Wird während einer Leistung zur medizinischen 
Rehabilitation erkennbar, dass der bisherige Arbeitsplatz 
gefährdet ist, wird mit den Betroffenen sowie dem 
zuständigen Rehabilitationsträger unverzüglich geklärt, ob 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich sind. 
(3) Bei der Prüfung nach den Absätzen 1 und 2 wird zur 
Klärung eines Hilfebedarfs nach Teil 2 auch das 
Integrationsamt beteiligt. 
 
§ 13 
Gemeinsame Empfehlungen 
 
(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
vereinbaren zur Sicherung der Zusammenarbeit nach § 12 
Abs. 1 gemeinsame Empfehlungen.  
(2) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
vereinbaren darüber hinaus gemeinsame Empfehlungen, 
1. welche Maßnahmen nach § 3 geeignet sind, um den 
Eintritt einer Behinderung zu vermeiden, sowie über die 

statistische Erfassung der Anzahl, des Umfangs und der 
Wirkungen dieser Maßnahmen, 
2. in welchen Fällen und in welcher Weise 
rehabilitationsbedürftigen Menschen notwendige Leistungen 
zur Teilhabe angeboten werden, insbesondere um eine durch 
eine Chronifizierung von Erkrankungen bedingte Behinderung 
zu verhindern, 
3. in welchen Fällen und in welcher Weise die Klärung der im 
Einzelfall anzustrebenden Ziele und des Bedarfs an 
Leistungen schriftlich festzuhalten ist sowie über die 
Ausgestaltung des in § 14 bestimmten Verfahrens, 
4. in welcher Weise die Bundesagentur für Arbeit von den 
übrigen Rehabilitationsträgern nach § 38 zu beteiligen ist, 
5. wie Leistungen zur Teilhabe zwischen verschiedenen 
Trägern koordiniert werden,  
6. in welcher Weise und in welchem Umfang 
Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontaktstellen, die 
sich die Prävention, Rehabilitation, Früherkennung und 
Bewältigung von Krankheiten und Behinderungen zum Ziel 
gesetzt haben, gefördert werden, 
7. wie während der Ausführung ambulanter Leistungen zur 
Teilhabe Leistungen zum Lebensunterhalt (§ 45) 
untereinander und von anderen Entgeltersatzleistungen 
abzugrenzen sind, soweit für diesen Zeitraum Anspruch auf 
mehrere Entgeltersatzleistungen besteht, 
8. in welchen Fällen und in welcher Weise der behandelnde 
Hausarzt oder Facharzt und der Betriebs- oder Werksarzt in 
die Einleitung und Ausführung von Leistungen zur Teilhabe 
einzubinden sind, 
9. zu einem Informationsaustausch mit behinderten 
Beschäftigten, Arbeitgebern und den in § 83 genannten 
Vertretungen zur möglichst frühzeitigen Erkennung des 
individuellen Bedarfs voraussichtlich erforderlicher 
Leistungen zur Teilhabe sowie 
10. über ihre Zusammenarbeit mit Sozialdiensten und 
vergleichbaren Stellen. 
(3) Bestehen für einen Rehabilitationsträger 
Rahmenempfehlungen auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
und soll bei den gemeinsamen Empfehlungen von diesen 
abgewichen werden oder sollen die gemeinsamen 
Empfehlungen Gegenstände betreffen, die nach den 
gesetzlichen Vorschriften Gegenstand solcher 
Rahmenempfehlungen werden sollen, stellt der 
Rehabilitationsträger das Einvernehmen mit den jeweiligen 
Partnern der Rahmenempfehlungen sicher. 
(4) Die Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung 
sowie der Alterssicherung der Landwirte können sich bei der 
Vereinbarung der gemeinsamen Empfehlungen durch ihre 
Spitzenverbände vertreten lassen.  
(5) An der Vorbereitung der gemeinsamen Empfehlungen 
werden die Träger der Sozialhilfe und der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Bundesvereinigung der Kommunalen 
Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter sowie 
die Integrationsämter in Bezug auf Leistungen und sonstige 
Hilfen für schwerbehinderte Menschen nach dem Teil 2 über 
die Arbeitsgemeinschaft, in der sich die Integrationsämter 
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zusammengeschlossen haben, beteiligt. Die Träger der 
Sozialhilfe und der öffentlichen Jugendhilfe orientieren sich 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach diesem Buch an 
den vereinbarten Empfehlungen oder können diesen 
beitreten. 
(6) Die Verbände behinderter Menschen einschließlich der 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, der 
Selbsthilfegruppen und der Interessenvertretungen 
behinderter Frauen sowie die für die Wahrnehmung der 
Interessen der ambulanten und stationären 
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen 
Spitzenverbände werden an der Vorbereitung der 
gemeinsamen Empfehlungen beteiligt. Ihren Anliegen wird 
bei der Ausgestaltung der Empfehlungen nach Möglichkeit 
Rechnung getragen. Die Empfehlungen berücksichtigen auch 
die besonderen Bedürfnisse behinderter oder von 
Behinderung bedrohter Frauen und Kinder. 
(7) Die beteiligten Rehabilitationsträger vereinbaren die 
gemeinsamen Empfehlungen im Rahmen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation im Benehmen 
mit dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung und den Ländern auf der Grundlage eines von 
ihnen innerhalb der Bundesarbeitsgemeinschaft vorbereiteten 
Vorschlags. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz wird 
beteiligt. Hat das Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung zu einem Vorschlag aufgefordert, legt die 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation den Vorschlag 
innerhalb von sechs Monaten vor. Dem Vorschlag wird 
gefolgt, wenn ihm berechtigte Interessen eines 
Rehabilitationsträgers nicht entgegenstehen. Einwände nach 
Satz 4 sind innerhalb von vier Wochen nach Vorlage des 
Vorschlags auszuräumen. 
(8) Die Rehabilitationsträger teilen der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation jährlich ihre 
Erfahrungen mit den gemeinsamen Empfehlungen mit, die 
Träger der Renten-, Kranken- und Unfallversicherung sowie 
der Alterssicherung der Landwirte über ihre Spitzenverbände. 
Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation stellt dem 
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 
und den Ländern eine Zusammenfassung zur Verfügung. 
(9) Die gemeinsamen Empfehlungen können durch die 
regional zuständigen Rehabilitationsträger konkretisiert 
werden. 
 
§ 14 
Zuständigkeitsklärung 
 
(1) Werden Leistungen zur Teilhabe beantragt, stellt der 
Rehabilitationsträger innerhalb von zwei Wochen nach 
Eingang des Antrages bei ihm fest, ob er nach dem für ihn 
geltenden Leistungsgesetz für die Leistung zuständig ist; bei 
den Krankenkassen umfasst die Prüfung auch die 
Leistungspflicht nach § 40 Abs. 4 des Fünften Buches. Stellt 
er bei der Prüfung fest, dass er für die Leistung nicht 
zuständig ist, leitet er den Antrag unverzüglich dem nach 
seiner Auffassung zuständigen Rehabilitationsträger zu. 
Muss für eine solche Feststellung die Ursache der 
Behinderung geklärt werden und ist diese Klärung in der Frist 
nach Satz 1 nicht möglich, wird der Antrag unverzüglich dem 
Rehabilitationsträger zugeleitet, der die Leistung ohne 
Rücksicht auf die Ursache erbringt. Wird der Antrag bei der 
Bundesagentur für Arbeit gestellt, werden bei der Prüfung 
nach den Sätzen 1 und 2 Feststellungen nach § 11 Abs. 2a 

Nr. 1 des Sechsten Buches und § 22 Abs. 2 des Dritten 
Buches nicht getroffen. 
(2) Wird der Antrag nicht weitergeleitet, stellt der 
Rehabilitationsträger den Rehabilitationsbedarf unverzüglich 
fest. Muss für diese Feststellung ein Gutachten nicht 
eingeholt werden, entscheidet der Rehabilitationsträger 
innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang. Wird der 
Antrag weitergeleitet, gelten die Sätze 1 und 2 für den 
Rehabilitationsträger, an den der Antrag weitergeleitet 
worden ist, entsprechend; die in Satz 2 genannte Frist 
beginnt mit dem Eingang bei diesem Rehabilitationsträger. 
Ist für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein 
Gutachten erforderlich, wird die Entscheidung innerhalb von 
zwei Wochen nach Vorliegen des Gutachtens getroffen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten sinngemäß, wenn der 
Rehabilitationsträger Leistungen von Amts wegen erbringt. 
Dabei tritt an die Stelle des Tages der Antragstellung der Tag 
der Kenntnis des voraussichtlichen Rehabilitationsbedarfs. 
(4) Wird nach Bewilligung der Leistung durch einen 
Rehabilitationsträger nach Absatz 1 Satz 2 bis 4 festgestellt, 
dass ein anderer Rehabilitationsträger für die Leistung 
zuständig ist, erstattet dieser dem Rehabilitationsträger, der 
die Leistung erbracht hat, dessen Aufwendungen nach den 
für diesen geltenden Rechtsvorschriften. Die Bundesagentur 
für Arbeit leitet für die Klärung nach Satz 1 Anträge auf 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zur Feststellung 
nach § 11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches an die Träger 
der Rentenversicherung nur weiter, wenn sie konkrete 
Anhaltspunkte dafür hat, dass der Träger der 
Rentenversicherung zur Leistung einer Rente unabhängig 
von der jeweiligen Arbeitsmarktlage verpflichtet sein könnte. 
Für unzuständige Rehabilitationsträger, die eine Leistung 
nach Absatz 2 Satz 1 und 2 erbracht haben, ist § 105 des 
Zehnten Buches nicht anzuwenden. 
(5) Der Rehabilitationsträger stellt sicher, dass er 
Sachverständige beauftragen kann, bei denen Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren nicht bestehen. Ist für die 
Feststellung des Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten 
erforderlich, beauftragt der Rehabilitationsträger unverzüglich 
einen geeigneten Sachverständigen. Er benennt den 
Leistungsberechtigten in der Regel drei möglichst 
wohnortnahe Sachverständige unter Berücksichtigung 
bestehender sozialmedizinischer Dienste. Haben sich 
Leistungsberechtigte für einen benannten Sachverständigen 
entschieden, wird dem Wunsch Rechnung getragen. Der 
Sachverständige nimmt eine umfassende 
sozialmedizinische, bei Bedarf auch psychologische 
Begutachtung vor und erstellt das Gutachten innerhalb von 
zwei Wochen. Die in dem Gutachten getroffenen 
Feststellungen zum Rehabilitationsbedarf werden den 
Entscheidungen der Rehabilitationsträger zugrunde gelegt. 
Die gesetzlichen Aufgaben der Gesundheitsämter bleiben 
unberührt. 
(6) Hält der leistende Rehabilitationsträger weitere 
Leistungen zur Teilhabe für erforderlich und kann er für diese 
Leistungen nicht Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 sein, 
wird Absatz 1 Satz 2 entsprechend angewendet. Die 
Leistungsberechtigten werden hierüber unterrichtet. 
 
§ 38 
Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 
 
Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf Anforderung eines 
anderen Rehabilitationsträgers zu Notwendigkeit, Art und 
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Umfang von Leistungen unter Berücksichtigung 
arbeitsmarktlicher Zweckmäßigkeit gutachterlich Stellung. 
Dies gilt auch, wenn sich die Leistungsberechtigten in einem 
Krankenhaus oder einer Einrichtung der medizinischen oder 
der medizinisch-beruflichen Rehabilitation aufhalten. 
 
§ 42 
Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für 
behinderte Menschen 
 
(1) Die Leistungen im Eingangsverfahren und im 
Berufsbildungsbereich erbringen 
1. die Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht einer der in den 
Nummern 2 bis 4 genannten Träger zuständig ist, 
2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verletzte und von 
Berufskrankheiten Betroffene, 
3. die Träger der Rentenversicherung unter den 
Voraussetzungen der §§ 11 bis 13 des Sechsten Buches, 
4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den 
Voraussetzungen der §§ 26 und 26a des 
Bundesversorgungsgesetzes. 
(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen 
1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit für durch Arbeitsunfälle Verletzte und von 
Berufskrankheiten Betroffene, 
2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den 
Voraussetzungen des § 27d Abs. 1 Nr. 3 des 
Bundesversorgungsgesetzes, 
3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den 
Voraussetzungen des § 35a des Achten Buches, 
4. im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den 
Voraussetzungen des [bis 31.12.2004: 
Bundessozialhilfegesetzes] [ab 1.1.2005: Zwölften Buches]. 
 
§ 44 
Ergänzende Leistungen 
 
(1) Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur 
Teilhabe am Arbeitsleben der in § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 
genannten Rehabilitationsträger werden ergänzt durch 
1. Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, 
Übergangsgeld, Ausbildungsgeld oder Unterhaltsbeihilfe, 
2. Beiträge und Beitragszuschüsse 
a) zur Krankenversicherung nach Maßgabe des Fünften 
Buches, des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung 
der Landwirte sowie des 
Künstlersozialversicherungsgesetzes, 
b) zur Unfallversicherung nach Maßgabe des Siebten 
Buches, 
c) zur Rentenversicherung nach Maßgabe des Sechsten 
Buches sowie des Künstlersozialversicherungsgesetzes, 
d) zur Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe des Dritten 
Buches, 
e) zur Pflegeversicherung nach Maßgabe des Elften Buches, 
3. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter 
ärztlicher Betreuung und Überwachung, einschließlich 
Übungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte 
Frauen und Mädchen, die der Stärkung des 
Selbstbewusstseins dienen, 
4. ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter 
fachkundiger Anleitung und Überwachung, 
5. Reisekosten, 

6. Betriebs- oder Haushaltshilfe und 
Kinderbetreuungskosten. 
(2) Ist der Schutz behinderter Menschen bei Krankheit oder 
Pflege während der Teilnahme an Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben nicht anderweitig sichergestellt, können die 
Beiträge für eine freiwillige Krankenversicherung ohne 
Anspruch auf Krankengeld und zur Pflegeversicherung bei 
einem Träger der gesetzlichen Kranken- oder 
Pflegeversicherung oder, wenn dort im Einzelfall ein Schutz 
nicht gewährleistet ist, die Beiträge zu einem privaten 
Krankenversicherungsunternehmen erbracht werden. 
Arbeitslose Teilnehmer an Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation können für die Dauer des Bezuges von 
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld 
einen Zuschuss zu ihrem Beitrag für eine private 
Versicherung gegen Krankheit oder für die 
Pflegeversicherung erhalten. Der Zuschuss wird nach § 207a 
Abs. 2 des Dritten Buches berechnet. 
 
§ 45 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
 
(1) Im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation leisten  
1. die gesetzlichen Krankenkassen Krankengeld nach 
Maßgabe der §§ 44 und 46 bis 51 des Fünften Buches und 
des § 8 Abs. 2 in Verbindung mit den §§ 12 und 13 des 
Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der 
Landwirte, 
2. die Träger der Unfallversicherung Verletztengeld nach 
Maßgabe der §§ 45 bis 48, 52 und 55 des Siebten Buches, 
3. die Träger der Rentenversicherung Übergangsgeld nach 
Maßgabe dieses Buches und der §§ 20 und 21 des Sechsten 
Buches, 
4. die Träger der Kriegsopferversorgung 
Versorgungskrankengeld nach Maßgabe der §§ 16 bis 16h 
und 18a des Bundesversorgungsgesetzes. 
(2) Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben leisten Übergangsgeld 
1. die Träger der Unfallversicherung nach Maßgabe dieses 
Buches und der §§ 49 bis 52 des Siebten Buches, 
2. die Träger der Rentenversicherung nach Maßgabe dieses 
Buches und der §§ 20 und 21 des Sechsten Buches,  
3. die Bundesagentur für Arbeit nach Maßgabe dieses 
Buches und der §§ 160 bis 162 des Dritten Buches, 
4. die Träger der Kriegsopferfürsorge nach Maßgabe dieses 
Buches und des § 26a des Bundesversorgungsgesetzes. 
(3) Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen 
haben Anspruch auf Übergangsgeld wie bei Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben für den Zeitraum, in dem die 
berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung 
durchgeführt wird (§ 33 Abs. 4 Satz 2) und sie wegen der 
Teilnahme kein oder ein geringeres Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen erzielen. 
(4) Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, solange die 
Leistungsempfängerin einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld 
hat; § 52 Nr. 2 des Siebten Buches bleibt unberührt. 
(5) Während der Ausführung von Leistungen zur erstmaligen 
beruflichen Ausbildung behinderter Menschen und 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen sowie im 
Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich von 
Werkstätten für behinderte Menschen leisten 
1. die Bundesagentur für Arbeit Ausbildungsgeld nach 
Maßgabe der §§ 104 bis 108 des Dritten Buches, 
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2. die Träger der Kriegsopferfürsorge Unterhaltsbeihilfe unter 
den Voraussetzungen der §§ 26 und 26a des 
Bundesversorgungsgesetzes. 
(6) Die Träger der Kriegsopferfürsorge leisten in den Fällen 
des § 27d Abs. 1 Nr. 3 des Bundesversorgungsgesetzes 
ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27a des 
Bundesversorgungsgesetzes. 
(7) Wird bei ambulanter Ausführung von Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation Verletztengeld, 
Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld geleistet, kann 
der Rehabilitationsträger im Rahmen der nach § 13 Abs. 2 
Nr. 7 vereinbarten Empfehlung eine Erstattung seiner 
Aufwendungen für diese Leistungen verlangen. 
(8) Das Krankengeld, das Versorgungskrankengeld, das 
Verletztengeld und das Übergangsgeld werden für 
Kalendertage gezahlt; wird die Leistung für einen ganzen 
Kalendermonat gezahlt, so wird dieser mit 30 Tagen 
angesetzt. 
 
 
 
 
§ 51 
Weiterzahlung der Leistungen 
 
(1) Sind nach Abschluss von Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation oder von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben weitere Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erforderlich, während derer dem Grunde nach 
Anspruch auf Übergangsgeld besteht, und können diese aus 
Gründen, die die Leistungsempfänger nicht zu vertreten 
haben, nicht unmittelbar anschließend durchgeführt werden, 
werden das Verletztengeld, das Versorgungskrankengeld 
oder das Übergangsgeld für diese Zeit weitergezahlt, wenn 
1. die Leistungsempfänger arbeitsunfähig sind und keinen 
Anspruch auf Krankengeld mehr haben oder 
2. ihnen eine zumutbare Beschäftigung aus Gründen, die sie 
nicht zu vertreten haben, nicht vermittelt werden kann. 
(2) Leistungsempfänger haben die Verzögerung 
insbesondere zu vertreten, wenn sie zumutbare Angebote 
von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in größerer 
Entfernung zu ihren Wohnorten ablehnen. Für die 
Beurteilung der Zumutbarkeit ist § 121 Abs. 4 des Dritten 
Buches entsprechend anzuwenden. 
(3) Können Leistungsempfänger Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben allein aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr, aber voraussichtlich wieder in Anspruch nehmen, 
werden Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe bis zum Ende 
dieser Leistungen, längstens bis zu sechs Wochen 
weitergezahlt.  
(4) Sind die Leistungsempfänger im Anschluss an eine 
abgeschlossene Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben 
arbeitslos, werden Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe 
während der Arbeitslosigkeit bis zu drei Monate 
weitergezahlt, wenn sie sich bei der Agentur für Arbeit 
arbeitslos gemeldet haben und einen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld von mindestens drei Monaten nicht geltend 
machen können; die Dauer von drei Monaten vermindert sich 
um die Anzahl von Tagen, für die Leistungsempfänger im 
Anschluss an eine abgeschlossene Leistung zur Teilhabe am 
Arbeitsleben einen Anspruch aus Arbeitslosengeld geltend 
machen können. In diesem Fall beträgt das Übergangsgeld  

1. bei Leistungsempfängern, bei denen die Voraussetzungen 
des erhöhten Bemessungssatzes nach § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 vorliegen, 67 vom Hundert, 
2. bei den übrigen Leistungsempfängern 60 vom Hundert 
des sich aus § 46 Abs. 1 Satz 1 oder § 48 ergebenden 
Betrages. 
 
§ 53 
Reisekosten 
 
(1) Als Reisekosten werden die im Zusammenhang mit der 
Ausführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation 
oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erforderlichen Fahr-, 
Verpflegungs- und Übernachtungskosten übernommen; 
hierzu gehören auch die Kosten für besondere 
Beförderungsmittel, deren Inanspruchnahme wegen Art oder 
Schwere der Behinderung erforderlich ist, für eine wegen der 
Behinderung erforderliche Begleitperson einschließlich des 
für die Zeit der Begleitung entstehenden Verdienstausfalls, 
für Kinder, deren Mitnahme an den Rehabilitationsort 
erforderlich ist, weil ihre anderweitige Betreuung nicht 
sichergestellt ist, sowie für den erforderlichen 
Gepäcktransport. 
(2) Während der Ausführung von Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben werden Reisekosten auch für im Regelfall zwei 
Familienheimfahrten je Monat übernommen. Anstelle der 
Kosten für die Familienheimfahrten können für Fahrten von 
Angehörigen vom Wohnort zum Aufenthaltsort der 
Leistungsempfänger und zurück Reisekosten übernommen 
werden.  
(3) Reisekosten nach Absatz 2 werden auch im 
Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen 
Rehabilitation übernommen, wenn die Leistungen länger als 
acht Wochen erbracht werden. 
(4) Als Fahrkosten ist für jeden Tag, an dem der behinderte 
oder von Behinderung bedrohte Mensch den Ort der 
Ausführung der Leistung aufsucht, eine 
Entfernungspauschale für jeden vollen Kilometer der 
Entfernung zwischen Wohnung und Ausführungsort von 0,36 
Euro für die ersten zehn Kilometer und 0,40 Euro für jeden 
weiteren Kilometer anzusetzen. Bei einer erforderlichen 
auswärtigen Unterbringung ist für die An- und Abreise sowie 
für Familienheimfahrten nach Absatz 2 eine 
Entfernungspauschale von 0,40 Euro für jeden vollen 
Kilometer der Entfernung zwischen dem Ort des eigenen 
Hausstands und dem Ort der Ausführung der Leistung 
anzusetzen. Für die Bestimmung der Entfernung ist die 
kürzeste Straßenverbindung maßgebend. Kosten für 
Pendelfahrten können nur bis zur Höhe des Betrages 
übernommen werden, der bei unter Berücksichtigung von Art 
oder Schwere der Behinderung zumutbarer auswärtiger 
Unterbringung für Unterbringung und Verpflegung zu leisten 
wäre.  
 
§ 64 
Beirat für die Teilhabe behinderter Menschen 
 
(1) Beim Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung wird ein Beirat für die Teilhabe behinderter 
Menschen gebildet, der es in Fragen der Teilhabe behinderter 
Menschen berät und bei Aufgaben der Koordinierung 
unterstützt. Zu den Aufgaben des Beirats gehören 
insbesondere auch 
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1. die Unterstützung bei der Förderung von 
Rehabilitationseinrichtungen und die Mitwirkung bei der 
Vergabe der Mittel des Ausgleichsfonds, 
2. die Anregung und Koordinierung von Maßnahmen zur 
Evaluierung der in diesem Buch getroffenen Regelungen im 
Rahmen der Rehabilitationsforschung und als 
forschungsbegleitender Ausschuss die Unterstützung des 
Ministeriums bei der Festlegung von Fragestellungen und 
Kriterien.  
Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung trifft Entscheidungen über die Vergabe der Mittel 
des Ausgleichsfonds nur auf Grund von Vorschlägen des 
Beirats. 
(2) Der Beirat besteht aus 48 Mitgliedern. Von diesen beruft 
das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung 
zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der 
Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der Bundesagentur für 
Arbeit,  
zwei Mitglieder auf Vorschlag der Gruppenvertreter der 
Arbeitgeber im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit,  
sechs Mitglieder auf Vorschlag der Behindertenverbände, die 
nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen 
sind, behinderte Menschen auf Bundesebene zu vertreten,  
16 Mitglieder auf Vorschlag der Länder, 
drei Mitglieder auf Vorschlag der Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände,  
ein Mitglied auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft, in der 
sich die Integrationsämter zusammengeschlossen haben,  
ein Mitglied auf Vorschlag des Vorstands der Bundesagentur 
für Arbeit, 
zwei Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenverbände der 
Krankenkassen, 
ein Mitglied auf Vorschlag der Spitzenvereinigungen der 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,  
drei Mitglieder auf Vorschlag des Verbandes Deutscher 
Rentenversicherungsträger, 
ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, 
ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege,  
ein Mitglied auf Vorschlag der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Unterstützte Beschäftigung,  
fünf Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitsgemeinschaften der 
Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, der 
Berufsförderungswerke, der Berufsbildungswerke, der 
Werkstätten für behinderte Menschen und der 
Integrationsfirmen, 
ein Mitglied auf Vorschlag der für die Wahrnehmung der 
Interessen der ambulanten und stationären 
Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene maßgeblichen 
Spitzenverbände, 
zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung und der Bundesärztekammer. 
Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu 
berufen. 
 
§ 73 
Begriff des Arbeitsplatzes 
 
(1) Arbeitsplätze im Sinne des Teils 2 sind alle Stellen, auf 
denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Beamte und 
Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie Auszubildende 

und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte 
beschäftigt werden.  
(2) Als Arbeitsplätze gelten nicht die Stellen, auf denen 
beschäftigt werden  
1. behinderte Menschen, die an Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3 Nr. 3 in Betrieben oder 
Dienststellen teilnehmen, 
2. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem 
Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe 
karitativer oder religiöser Art bestimmt ist, und Geistliche 
öffentlich-rechtlicher Religionsgemeinschaften,  
3. Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem 
Erwerb dient und die vorwiegend zu ihrer Heilung, 
Wiedereingewöhnung oder Erziehung erfolgt,  
4. Personen, die an Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nach 
dem Dritten Buch teilnehmen,  
5. Personen, die nach ständiger Übung in ihre Stellen 
gewählt werden,  
[bis 31.12.2004: 
6. Personen, die nach § 19 des Bundessozialhilfegesetzes in 
Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden,] 
[ab 1.1.2005: 
6. aufgehoben] 
7. Personen, deren Arbeits-, Dienst- oder sonstiges 
Beschäftigungsverhältnis wegen Wehr- oder Zivildienst, 
Elternzeit, unbezahltem Urlaub oder wegen Bezuges einer 
Rente auf Zeit ruht, solange für sie eine Vertretung eingestellt 
ist. 
(3) Als Arbeitsplätze gelten ferner nicht Stellen, die nach der 
Natur der Arbeit oder nach den zwischen den Parteien 
getroffenen Vereinbarungen nur auf die Dauer von höchstens 
acht Wochen besetzt sind, sowie Stellen, auf denen 
Beschäftigte weniger als 18 Stunden wöchentlich beschäftigt 
werden. 
 
§ 83 
Integrationsvereinbarung 
 
(1) Die Arbeitgeber treffen mit der 
Schwerbehindertenvertretung und den in § 93 genannten 
Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des 
Arbeitgebers (§ 98) eine verbindliche 
Integrationsvereinbarung. Auf Antrag der 
Schwerbehindertenvertretung wird unter Beteiligung der in § 
93 genannten Vertretungen hierüber verhandelt. Ist eine 
Schwerbehindertenvertretung nicht vorhanden, steht das 
Antragsrecht den in § 93 genannten Vertretungen zu. Der 
Arbeitgeber oder die Schwerbehindertenvertretung können 
das Integrationsamt einladen, sich an den Verhandlungen 
über die Integrationsvereinbarung zu beteiligen. Der Agentur 
für Arbeit und dem Integrationsamt, die für den Sitz des 
Arbeitgebers zuständig sind, wird die Vereinbarung 
übermittelt. 
(2) Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang 
mit der Eingliederung schwerbehinderter Menschen, 
insbesondere zur Personalplanung, Arbeitsplatzgestaltung, 
Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, 
Arbeitszeit sowie Regelungen über die Durchführung in den 
Betrieben und Dienststellen. Bei der Personalplanung werden 
besondere Regelungen zur Beschäftigung eines 
angemessenen Anteils von schwerbehinderten Frauen 
vorgesehen. 
(3) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen 
berichtet der Arbeitgeber über alle Angelegenheiten im 
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Zusammenhang mit der Eingliederung schwerbehinderter 
Menschen. 
 
§ 96 
Persönliche Rechte und Pflichten der 
Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen 
 
(1) Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als 
Ehrenamt.  
(2) Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres 
Amtes nicht behindert oder wegen ihres Amtes nicht 
benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre 
berufliche Entwicklung.  
(3) Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem 
Arbeitgeber die gleiche persönliche Rechtsstellung, 
insbesondere den gleichen Kündigungs-, Versetzungs- und 
Abordnungsschutz wie ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, 
Staatsanwalts- oder Richterrates. Das stellvertretende 
Mitglied besitzt während der Dauer der Vertretung und der 
Heranziehung nach § 95 Abs. 1 Satz 4 die gleiche 
persönliche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im 
Übrigen die gleiche Rechtsstellung wie Ersatzmitglieder der 
in Satz 1 genannten Vertretungen.  
(4) Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen 
Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der 
Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sind in den Betrieben und 
Dienststellen in der Regel wenigstens 200 schwerbehinderte 
Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf ihren 
Wunsch freigestellt; weiter gehende Vereinbarungen sind 
zulässig. Satz 1 gilt entsprechend für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese 
Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der 
Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind. Satz 3 gilt 
auch für das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte 
stellvertretende Mitglied, wenn wegen 
1. ständiger Heranziehung nach § 95, 
2. häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit, 
3. absehbaren Nachrückens in das Amt der 
Schwerbehindertenvertretung in kurzer Frist 
die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen 
erforderlich ist. 
(5) Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder 
außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsförderung nicht 
ausgeschlossen werden. Innerhalb eines Jahres nach 
Beendigung ihrer Freistellung ist ihnen im Rahmen der 
Möglichkeiten des Betriebes oder der Dienststelle 
Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung 
unterbliebene berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder der 
Dienststelle nachzuholen. Für Vertrauenspersonen, die drei 
volle aufeinander folgende Amtszeiten freigestellt waren, 
erhöht sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre.  
(6) Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus 
betriebsbedingten oder dienstlichen Gründen außerhalb der 
Arbeitszeit durchzuführen ist, haben die Vertrauenspersonen 
Anspruch auf entsprechende Arbeits- oder Dienstbefreiung 
unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge.  
(7) Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,  
1. über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene 
persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von 
Beschäftigten im Sinne des § 73, die ihrer Bedeutung oder 
ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, 
Stillschweigen zu bewahren und  

2. ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom 
Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig 
bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu 
offenbaren und nicht zu verwerten.  
Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt. Sie gelten nicht gegenüber der Bundesagentur für 
Arbeit, den Integrationsämtern und den 
Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben den 
schwerbehinderten Menschen gegenüber es erfordern, 
gegenüber den Vertrauenspersonen in den 
Stufenvertretungen (§ 97) sowie gegenüber den in § 79 Abs. 
1 des Betriebsverfassungsgesetzes und den in den 
entsprechenden Vorschriften des Personalvertretungsrechtes 
genannten Vertretungen, Personen und Stellen. 
(8) Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung 
entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber. Das Gleiche gilt 
für die durch die Teilnahme des mit der höchsten 
Stimmenzahl gewählten stellvertretenden Mitglieds an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen nach Absatz 4 Satz 
3 entstehenden Kosten.  
(9) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber 
dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder 
Präsidialrat für dessen Sitzungen, Sprechstunden und 
laufende Geschäftsführung zur Verfügung stellt, stehen für 
die gleichen Zwecke auch der Schwerbehindertenvertretung 
zur Verfügung, soweit ihr hierfür nicht eigene Räume und 
sächliche Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
 
§ 99 
Zusammenarbeit 
 
(1) Arbeitgeber, Beauftragter des Arbeitgebers, 
Schwerbehindertenvertretung und Betriebs-, Personal-, 
Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat arbeiten zur 
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben in 
dem Betrieb oder der Dienststelle eng zusammen.  
(2) Die in Absatz 1 genannten Personen und Vertretungen, 
die mit der Durchführung des Teils 2 beauftragten Stellen 
und die Rehabilitationsträger unterstützen sich gegenseitig 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Vertrauensperson und 
Beauftragter des Arbeitgebers sind Verbindungspersonen zur 
Bundesagentur für Arbeit und zu dem Integrationsamt. 
 
§ 101 
Zusammenarbeit der Integrationsämter und der 
Bundesagentur für Arbeit 
 
(1) Soweit die besonderen Regelungen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nicht durch 
freie Entschließung der Arbeitgeber erfüllt werden, werden 
sie  
1. in den Ländern von dem Amt für die Sicherung der 
Integration schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben 
(Integrationsamt) und  
2. von der Bundesagentur für Arbeit 
in enger Zusammenarbeit durchgeführt. 
(2) Die den Rehabilitationsträgern nach den geltenden 
Vorschriften obliegenden Aufgaben bleiben unberührt. 
 
§ 102 
Aufgaben des Integrationsamtes 
 
(1) Das Integrationsamt hat folgende Aufgaben: 
1. die Erhebung und Verwendung der Ausgleichsabgabe,  
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2. den Kündigungsschutz,  
3. die begleitende Hilfe im Arbeitsleben,  
4. die zeitweilige Entziehung der besonderen Hilfen für 
schwerbehinderte Menschen (§ 117). 
(2) Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit und den 
übrigen Rehabilitationsträgern durchgeführt. Sie soll dahin 
wirken, dass die schwerbehinderten Menschen in ihrer 
sozialen Stellung nicht absinken, auf Arbeitsplätzen 
beschäftigt werden, auf denen sie ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse voll verwerten und weiterentwickeln können sowie 
durch Leistungen der Rehabilitationsträger und Maßnahmen 
der Arbeitgeber befähigt werden, sich am Arbeitsplatz und im 
Wettbewerb mit nichtbehinderten Menschen zu behaupten. 
Dabei gelten als Arbeitsplätze auch Stellen, auf denen 
Beschäftigte befristet oder als Teilzeitbeschäftigte in einem 
Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich beschäftigt 
werden. Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben umfasst auch 
die nach den Umständen des Einzelfalles notwendige 
psychosoziale Betreuung schwerbehinderter Menschen. Das 
Integrationsamt kann bei der Durchführung der begleitenden 
Hilfen im Arbeitsleben Integrationsfachdienste einschließlich 
psychosozialer Dienste freier gemeinnütziger Einrichtungen 
und Organisationen beteiligen. Das Integrationsamt soll 
außerdem darauf Einfluss nehmen, dass Schwierigkeiten im 
Arbeitsleben verhindert oder beseitigt werden; es führt hierzu 
auch Schulungs- und Bildungsmaßnahmen für 
Vertrauenspersonen, Beauftragte der Arbeitgeber, Betriebs-, 
Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialräte durch. 
(3) Das Integrationsamt kann im Rahmen seiner 
Zuständigkeit für die begleitende Hilfe im Arbeitsleben aus 
den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch 
Geldleistungen erbringen, insbesondere  
1. an schwerbehinderte Menschen 
a) für technische Arbeitshilfen, 
b) zum Erreichen des Arbeitsplatzes, 
c) zur Gründung und Erhaltung einer selbständigen 
beruflichen Existenz, 
d) zur Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer 
behinderungsgerechten Wohnung, 
e) zur Teilnahme an Maßnahmen zur Erhaltung und 
Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten und 
f) in besonderen Lebenslagen, 
2. an Arbeitgeber  
a) zur behinderungsgerechten Einrichtung von Arbeitsplätzen 
für schwerbehinderte Menschen und  
b) für außergewöhnliche Belastungen, die mit der 
Beschäftigung schwerbehinderter Menschen im Sinne des § 
72 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis d oder des § 75 Abs. 2 
verbunden sind, vor allem, wenn ohne diese Leistungen das 
Beschäftigungsverhältnis gefährdet würde,  
3. an freie gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen 
zu den Kosten in den Fällen des Absatzes 2 Satz 5 sowie an 
Träger von Integrationsunternehmen und an öffentliche 
Arbeitgeber im Sinne des § 71 Abs. 3, soweit sie 
Integrationsbetriebe und Integrationsabteilungen führen. 
Es kann ferner Leistungen zur Durchführung von 
Aufklärungs-, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen 
erbringen.  
(4) Schwerbehinderte Menschen haben im Rahmen der 
Zuständigkeit des Integrationsamtes für die begleitende Hilfe 
im Arbeitsleben aus den ihm aus der Ausgleichsabgabe zur 
Verfügung stehenden Mitteln Anspruch auf Übernahme der 
Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz.  

(5) Verpflichtungen anderer werden durch die Absätze 3 und 
4 nicht berührt. Leistungen der Rehabilitationsträger nach § 6 
Abs. 1 Nr.1 bis 5 dürfen, auch wenn auf sie ein 
Rechtsanspruch nicht besteht, nicht deshalb versagt werden, 
weil nach den besonderen Regelungen für schwerbehinderte 
Menschen entsprechende Leistungen vorgesehen sind; eine 
Aufstockung durch Leistungen des Integrationsamtes findet 
nicht statt.  
(6) § 14 gilt sinngemäß, wenn bei dem Integrationsamt eine 
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragt wird. Das 
gleiche gilt, wenn ein Antrag bei einem Rehabilitationsträger 
gestellt und der Antrag von diesem nach § 16 Abs. 2 des 
Ersten Buches an das Integrationsamt weitergeleitet worden 
ist. 
 
§ 104 
Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit 
 
(1) Die Bundesagentur für Arbeit hat folgende Aufgaben: 
1. die Berufsberatung, Ausbildungsvermittlung und 
Arbeitsvermittlung schwerbehinderter Menschen 
einschließlich der Vermittlung von in Werkstätten für 
behinderte Menschen Beschäftigten auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt,  
2. die Beratung der Arbeitgeber bei der Besetzung von 
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen mit schwerbehinderten 
Menschen, 
3. die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen 
am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
insbesondere von schwerbehinderten Menschen,  
a) die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung oder 
sonstiger Umstände im Arbeitsleben besonders betroffen 
sind (§ 72 Abs. 1), 
b) die langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 des Dritten 
Buches sind, 
c) die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer 
anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen oder einem 
Integrationsprojekt eingestellt werden, 
d) die als Teilzeitbeschäftigte eingestellt werden oder 
e) die zur Aus- oder Weiterbildung eingestellt werden, 
4. im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die 
besondere Förderung schwerbehinderter Menschen,  
5. die Gleichstellung, deren Widerruf und Rücknahme,  
6. die Durchführung des Anzeigeverfahrens (§ 80 Abs. 2 und 
4),  
7. die Überwachung der Erfüllung der Beschäftigungspflicht,  
8. die Zulassung der Anrechnung und der 
Mehrfachanrechnung (§ 75 Abs. 2, § 76 Abs. 1 und 2), 
9. die Erfassung der Werkstätten für behinderte Menschen, 
ihre Anerkennung und die Aufhebung der Anerkennung, 
10. die Erfassung der Integrationsfachdienste sowie die 
Erbringung finanzieller Leistungen aus den Mitteln der 
Ausgleichsabgabe an diese Dienste. 
(2) Die Bundesagentur für Arbeit übermittelt dem 
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 
jährlich die Ergebnisse ihrer Förderung der Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt nach dessen näherer Bestimmung 
und fachlicher Weisung. Zu den Ergebnissen gehören 
Angaben über die Zahl der geförderten Arbeitgeber und 
schwerbehinderten Menschen, die insgesamt aufgewandten 
Mittel und die durchschnittlichen Förderungsbeträge. Die 
Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht diese Ergebnisse. 



27. Januar 2004                                                                                            Neuntes Sozialgesetzbuch  
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ein Service von www.talentmarketing.de   10 

(3) Die Bundesagentur für Arbeit führt befristete 
überregionale und regionale Arbeitsmarktprogramme zum 
Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen, 
besonderer Gruppen schwerbehinderter Menschen, 
insbesondere schwerbehinderter Frauen, sowie zur 
Förderung des Ausbildungsplatzangebots für 
schwerbehinderte Menschen durch, die ihr durch 
Verwaltungsvereinbarung gemäß § 368 Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 3 Satz 1 des Dritten Buches unter Zuweisung der 
entsprechenden Mittel übertragen werden. Über den 
Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen mit den Ländern 
ist das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung zu unterrichten. 
(4) Die Bundesagentur für Arbeit richtet zur Durchführung der 
ihr in Teil 2 und der ihr im Dritten Buch zur Teilhabe 
behinderter und schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben übertragenen Aufgaben in allen Agenturen für 
Arbeit besondere Stellen ein; bei der personellen Ausstattung 
dieser Stellen trägt sie dem besonderen Aufwand bei der 
Beratung und Vermittlung des zu betreuenden 
Personenkreises sowie bei der Durchführung der sonstigen 
Aufgaben nach Absatz 1 Rechnung.  
(5) Im Rahmen der Beratung der Arbeitgeber nach Absatz 1 
Nr. 2 hat die Bundesagentur für Arbeit 
1. dem Arbeitgeber zur Besetzung von Arbeitsplätzen 
geeignete arbeitslose oder arbeitssuchende 
schwerbehinderte Menschen unter Darlegung der 
Leistungsfähigkeit und der Auswirkungen der jeweiligen 
Behinderung auf die angebotene Stelle vorzuschlagen, 
2. ihre Fördermöglichkeiten aufzuzeigen, so weit wie möglich 
und erforderlich, auch die entsprechenden Hilfen der 
Rehabilitationsträger und der begleitenden Hilfe im 
Arbeitsleben durch die Integrationsämter. 
 
§ 105 
Beratender Ausschuss für behinderte Menschen bei der 
Bundesagentur für Arbeit 
 
(1) Bei der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit wird ein 
Beratender Ausschuss für behinderte Menschen gebildet, der 
die Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben 
durch Vorschläge fördert und die Bundesagentur für Arbeit 
bei der Durchführung der in Teil 2 und im Dritten Buch zur 
Teilhabe behinderter und schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben übertragenen Aufgaben unterstützt.  
(2) Der Ausschuss besteht aus elf Mitgliedern, und zwar aus  
zwei Mitgliedern, die die Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen vertreten, 
zwei Mitgliedern, die die privaten und öffentlichen Arbeitgeber 
vertreten,  
fünf Mitgliedern, die die Organisationen behinderter 
Menschen vertreten, 
einem Mitglied, das die Integrationsämter vertritt, 
einem Mitglied, das das Bundesministerium für Gesundheit 
und Soziale Sicherung vertritt. 
(3) Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine 
Stellvertreterin zu berufen.  
(4) Der Vorstand der Bundesagentur für Arbeit beruft die 
Mitglieder, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten, auf 
Vorschlag ihrer Gruppenvertreter im Verwaltungsrat der 
Bundesagentur für Arbeit. Er beruft auf Vorschlag der 
Organisationen behinderter Menschen, die nach der 
Zusammensetzung ihrer Mitglieder dazu berufen sind, die 
behinderten Menschen in ihrer Gesamtheit auf Bundesebene 

zu vertreten, die Mitglieder, die Organisationen der 
behinderten Menschen vertreten. Auf Vorschlag der 
Arbeitsgemeinschaft, in der sich die Integrationsämter 
zusammengeschlossen haben, beruft er das Mitglied, das die 
Integrationsämter vertritt, und auf Vorschlag des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung 
das Mitglied, das dieses vertritt.  
 
§ 109 
Begriff und Personenkreis 
 
(1) Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die im 
Auftrag der Bundesagentur für Arbeit, der 
Rehabilitationsträger und der Integrationsämter bei der 
Durchführung der Maßnahmen zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt 
werden. 
(2) Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Absatzes 1 
sind insbesondere 
1. schwerbehinderte Menschen mit einem besonderen Bedarf 
an arbeitsbegleitender Betreuung, 
2. schwerbehinderte Menschen, die nach zielgerichteter 
Vorbereitung durch die Werkstatt für behinderte Menschen 
am Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt teilhaben 
sollen und dabei auf aufwendige, personalintensive, 
individuelle arbeitsbegleitende Hilfen angewiesen sind sowie 
3. schwerbehinderte Schulabgänger, die für die Aufnahme 
einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auf 
die Unterstützung eines Integrationsfachdienstes angewiesen 
sind. 
(3) Ein besonderer Bedarf an arbeits- und berufsbegleitender 
Betreuung ist insbesondere gegeben bei schwerbehinderten 
Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung oder mit 
einer schweren Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung, 
die sich im Arbeitsleben besonders nachteilig auswirkt und 
allein oder zusammen mit weiteren vermittlungshemmenden 
Umständen (Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, unzureichende 
Qualifikation, Leistungsminderung) die Teilhabe am 
Arbeitsleben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erschwert. 
(4) Der Integrationsfachdienst kann im Rahmen der 
Aufgabenstellung nach Absatz 1 auch zur beruflichen 
Eingliederung von behinderten Menschen, die nicht 
schwerbehindert sind, tätig werden. 
 
§ 113 
Finanzielle Leistungen 
 
Die Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten wird vom 
Auftraggeber vergütet. Die Vergütung für die 
Inanspruchnahme von Integrationsfachdiensten kann bei 
Beauftragung durch die Bundesagentur für Arbeit oder das 
Integrationsamt aus Mitteln der Ausgleichsabgabe erbracht 
werden. 
 
§ 138 
Rechtsstellung und Arbeitsentgelt behinderter 
Menschen 
 
(1) Behinderte Menschen im Arbeitsbereich anerkannter 
Werkstätten stehen, wenn sie nicht Arbeitnehmer sind, zu 
den Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen 
Rechtsverhältnis, soweit sich aus dem zugrunde liegenden 
Sozialleistungsverhältnis nichts anderes ergibt. 
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(2) Die Werkstätten zahlen aus ihrem Arbeitsergebnis an die 
im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten Menschen ein 
Arbeitsentgelt, das sich aus einem Grundbetrag in Höhe des 
Ausbildungsgeldes, das die Bundesagentur für Arbeit nach 
den für sie geltenden Vorschriften behinderten Menschen im 
Berufsbildungsbereich zuletzt leistet, und einem 
leistungsangemessenen Steigerungsbetrag zusammensetzt. 
Der Steigerungsbetrag bemisst sich nach der individuellen 
Arbeitsleistung der behinderten Menschen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte. 
(3) Der Inhalt des arbeitnehmerähnlichen 
Rechtsverhältnisses wird unter Berücksichtigung des 
zwischen den behinderten Menschen und dem 
Rehabilitationsträger bestehenden 
Sozialleistungsverhältnisses durch Werkstattverträge 
zwischen den behinderten Menschen und dem Träger der 
Werkstatt näher geregelt. 
(4) Hinsichtlich der Rechtsstellung der Teilnehmer an 
Maßnahmen im Eingangsverfahren und im 
Berufsbildungsbereich gilt § 36 entsprechend. 
(5) Ist ein volljähriger behinderter Mensch gemäß Absatz 1 in 
den Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für 
behinderte Menschen im Sinne des § 136 aufgenommen 
worden und war er zu diesem Zeitpunkt geschäftsunfähig, so 
gilt der von ihm geschlossene Werkstattvertrag in Ansehung 
einer bereits bewirkten Leistung und deren Gegenleistung, 
soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zueinander 
stehen, als wirksam. 
(6) War der volljährige behinderte Mensch bei Abschluss 
eines Werkstattvertrages geschäftsunfähig, so kann der 
Träger einer Werkstatt das Werkstattverhältnis nur unter den 
Voraussetzungen für gelöst erklären, unter denen ein 
wirksamer Vertrag seitens des Trägers einer Werkstatt 
gekündigt werden kann. 
(7) Die Lösungserklärung durch den Träger einer Werkstatt 
bedarf der schriftlichen Form und ist zu begründen." 
 
§ 142 
Anerkennungsverfahren 
 
Werkstätten für behinderte Menschen, die eine 
Vergünstigung im Sinne dieses Kapitels in Anspruch nehmen 
wollen, bedürfen der Anerkennung. Die Entscheidung über 
die Anerkennung trifft auf Antrag die Bundesagentur für 
Arbeit im Einvernehmen mit dem überörtlichen Träger der 
Sozialhilfe. Die Bundesagentur für Arbeit führt ein 
Verzeichnis der anerkannten Werkstätten für behinderte 
Menschen. In dieses Verzeichnis werden auch 
Zusammenschlüsse anerkannter Werkstätten für behinderte 
Menschen aufgenommen.  
 
§ 159 
Übergangsregelung 
 
(1) Abweichend von § 71 Abs. 1 beträgt die Pflichtquote für 
die in § 71 Abs. 3 Nr. 1 und 4 genannten öffentlichen 
Arbeitgeber des Bundes weiterhin 6 Prozent, wenn sie am 
31. Oktober 1999 auf mindestens 6 Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen beschäftigt hatten. 
(2) Auf Leistungen nach § 33 Abs. 2 des 
Schwerbehindertengesetzes in Verbindung mit dem Ersten 
Abschnitt der Schwerbehinderten-
Ausgleichsabgabeverordnung jeweils in der bis zum 30. 
September 2000 geltenden Fassung sind die zu diesem 

Zeitpunkt geltenden Rechtsvorschriften weiter anzuwenden, 
wenn die Entscheidung über die beantragten Leistungen vor 
dem 1. Oktober 2000 getroffen worden ist. 
(3) Eine auf Grund des Schwerbehindertengesetzes 
getroffene bindende Feststellung über das Vorliegen einer 
Behinderung, eines Grades der Behinderung und das 
Vorliegen weiterer gesundheitlicher Merkmale gelten als 
Feststellungen nach diesem Buch. 
(4) Die nach § 56 Abs. 2 des Schwerbehindertengesetzes 
erlassenen allgemeinen Richtlinien sind bis zum Erlass von 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach § 141 weiter 
anzuwenden. 
[ab 1.1.2005: 
(5) § 17 Abs. 2 Satz 1 ist vom 1. Januar 2008 an mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass auf Antrag Leistungen durch 
ein Persönliches Budget ausgeführt werden.] 
 
 
 
 


